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Waldorfkindergarten-Verein 
Grenzach-Wyhlen e.V. 

 
Brühlstr. 2    79639 Grenzach-Wyhlen    Telefon 07624-4080 

waldorfwyhlen@gmx.de 

 

 

Gebührenordnung 

 
 

Der monatliche Beitrag setzt sich zusammen aus einem Gemeindebeitrag und einem 

Trägerbeitrag.  

 

Der Gemeindebeitrag orientiert sich an der Höhe des Einkommens und der Anzahl der 

Kinder. Auf Antrag bei der Sozialabteilung der Gemeinde kann der Beitrag entsprechend 

eingestuft werden. Solange keine Einstufung und kein Beitragsbescheid der Gemeinde 

vorliegt, wird automatisch der Höchstbeitrag erhoben. Die derzeit gültigen monatlichen 

Elternbeiträge sind in einer Broschüre aufgeführt, die bei der Gemeinde oder im Internet 

(www.grenzach-wyhlen.de) erhältlich ist. 

 

Der Trägerbeitrag mit Betreuung bis 13:45 Uhr inkl. Mittagessen beträgt 110,00 Euro. Der 

Trägerbeitrag mit Betreuung bis 12:30 Uhr und ohne Mittagessen beträgt 60,00 Euro (nur in 

der Kindergartengruppe möglich).  

Die einmalige Gebühr für die Aufnahme in den Kindergarten beträgt 50,00 Euro. 

Der Vereinsbeitrag für ordentliche (stimmberechtigte) Mitglieder beträgt jährlich 50,00 

Euro für Einzelpersonen und jährlich 65,00 Euro für Paare. Bei ordentlicher Mitgliedschaft 

entfällt die einmalige Aufnahmegebühr.  

 

Bankverbindung (für alle Beiträge und Gebühren): 

 

Empfänger: Waldorfkindergarten Grenzach-Wyhlen 

Kreditinstitut:  Sparkasse Lörrach-Rheinfelden    

IBAN:  DE35683500480001039486   

BIC:   SKLODE66XXX 


